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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.2008

Norm

KartG 2005 §7 Abs1 Z5

Verordnung (EG) Nr 139/2004 des Rates 32004R0139 FKVO 2004 Art3 Abs2

Rechtssatz

Zur Erlangung gemeinsamer Kontrolle ist es nicht erforderlich, dass der Erwerber einen bestimmenden Ein;uss auf

das Tagesgeschäft des Unternehmens ausüben kann. Entscheidend ist, dass die Vetorechte der Muttergesellschaft

ausreichen, um das strategische Wirtschaftsverhalten zu beein;ussen. Zu diesem Bereich zählen Entscheidungen über

das Budget, den Geschäftsplan, größere Investitionen oder die Besetzung der Unternehmensleitung.
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